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Tabelle 4.5 zeigt das Zusammenspiel zwischen den ge- 
setzlich vorgeschriebenen öffentlichen, den gesetzlich 
vorge schriebenen privaten und den freiwilligen Alters-
vorsorge systemen. Wie mit dem vorstehenden Indikator 
gezeigt, beträgt die durchschnittliche Ersatzquote in den 
gesetzlich vorgeschriebenen Systemen für einen Durch-
schnittsverdiener mit vollständiger Erwerbsbiografie 
53%. Im Durchschnitt der 15 OECD-Länder, für die sich 
die Berechnungen der Rentenansprüche nur auf die 
staatliche Rentenversicherung beziehen, beläuft sich die 
durchschnittliche Ersatzquote für einen Durch schnitts-
verdiener auf 59%. In den 12 OECD-Ländern mit öffentlicher 
und gesetzlich vorgeschriebener privater Altersvorsorge 
liegt die durchschnittliche Ersatzquote bei 56%. Und in 
den letzten acht Ländern, in denen die einzige gesetzlich 
vorgeschriebene Komponente öffentlich ist, wo es aber 
umfassende freiwillige Altersvorsorgesysteme gibt, 
beträgt die Ersatzquote bei alleiniger Berücksichtigung 
der gesetzlich vorgeschriebenen Komponente 37%. In 
allen 35 OECD-Ländern erhöht die Hinzurechnung der frei-
willigen (privaten) Altersvorsorge die durchschnittliche 
Gesamtersatzquote für den Durchschnittsverdiener von 
53% in den gesetzlich vorgeschriebenen Systemen auf 59%. 

Australien, Dänemark, Island und Norwegen haben 
stark zielgruppenorientierte öffentliche Altersvorsorge-
modelle, bei denen die Ersatzquoten für Geringverdiener 
im öffentlichen System häufig durch die gesetzlich vor-
geschriebene private Altersvorsorge aufgestockt werden. 
In Chile, Mexiko, Schweden und der Slo wakischen Republik 
wurde die öffentliche Altersvorsorge infolge von Reformen 
innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen privaten Systeme 
zum Teil ersetzt. In Irland, Kanada, dem Vereinigten 
Königreich und den Vereinigten Staaten ist das Niveau 
der staatlichen Renten seit langem relativ niedrig und die 
freiwillige Altersvorsorge weitverbreitet.

Was die anderen großen Volkswirtschaften anbelangt, 
ist die staatliche Rentenversicherung in Argentinien, 
Brasilien, China, Indien, Indonesien, der Russischen Föde-
ra tion und Saudi-Arabien gesetzlich vorgeschrieben. Süd-
afrika bildet eine Ausnahme, da es nur über freiwillige 
private Altersvorsorge systeme verfügt, wobei die staat-
liche Rente aufgrund ihrer bedürftigkeitsabhängigen 
Komponente sogar für diejenigen gestrichen wurde, die 
50% des Durchschnittsverdiensts erhalten. 

Gesetzlich vorgeschriebene private Altersvorsorge
Die gesetzlich vorgeschriebene private Altersvorsorge 

existiert in 12 Ländern. Im Falle Dänemarks, der Nieder-
lande und Schwedens sind die privaten Altersvorsorge-
modelle mit fast universellem Erfassungsgrad ebenfalls 
berück sichtigt. Sie werden als „quasi-vorgeschriebene“ 
Alterssicherungssysteme bezeichnet.

In Island, den Niederlanden und der Schweiz handelt 
es sich bei der privaten Altersvorsorge hauptsächlich um 
leistungsbezogene Systeme, wohingegen in den anderen 
Ländern beitragsbezogene Systeme die Regel sind. Die Ersatz-
quoten in gesetzlich vorgeschriebenen privaten Systemen 
reichen von 6% in Norwegen bis zu über 60% in Dänemark, 
Island und den Niederlanden. Mit Ausnahme Israels (49%) 
bewegen sich die entsprechen den Ersatzquoten in allen 
anderen Ländern zwischen 18% und 34%. In Schweden 
beträgt der Beitragssatz für die private Altersvorsorge 4,5% 
für Verdienste unterhalb bzw. 30% für Verdienste oberhalb 
der in der staat lichen Rentenversicherung geltenden 
Bemessungsgrenze, wes halb die Gesamtersatzquote für 
Besserverdiener höher ist als für Durchschnittsverdiener.

Freiwillige private Altersvorsorge
Die freiwillige private Altersvorsorge wird für sieben  

Länder dargestellt, in denen solche Systeme weitverbreitet 
sind (vgl. den Indikator „Erfassungsgrad der privaten Alters-
vorsorge“ in Kapitel 8). Für Arbeitskräfte mit freiwilliger 
privater Alters sicherung wird unterstellt, dass sie während 
ihrer gesamten beruflichen Laufbahn in diese Systeme 
einzahlen. Die freiwillige private Altersvorsorge umfasst 
sowohl freiwillige betriebliche als auch freiwillige private 
Vorsorgesysteme. Für alle sieben Länder wurde ein bei-
tragsbezogenes System modelliert.

Berücksichtigt man die freiwillige private Alters vor-
sorge für Belgien, Deutschland, Irland, Kanada, Neu see land, 
das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten, so 
beträgt die durchschnittliche Ersatzquote für diese sieben 
Länder 60% für einen Durchschnitts verdiener, im Ver gleich 
zu 36%, wenn nur die gesetzlich vorgeschrie benen Systeme 
betrachtet werden. Den größten Einfluss auf die Ersatzquote 
(mehr als  30 Prozentpunkte) hat die freiwillige Komponente 
im Ver einigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und 
in Irland. 

In beitragsbezogenen Systemen ist die Ersatzquote im 
Verhältnis zum Verdienst in der Regel konstant. (Für die 
meisten Länder liegen keine nach Höhe des Verdiensts 
auf geschlüsselten Daten zu den tatsächlichen Beitrags-
sätzen vor, so dass ein durchschnittlicher bzw. Regelsatz 
für das gesamte Verdienstspektrum unterstellt wird; 
vgl. die einzelnen „Länderprofile“ unter http://oe.cd/pag.) 
Zudem wird unterstellt, dass die Versicherten unabhängig 
von der Höhe ihres Verdiensts den vollen Beitrag zahlen. 
Belgien und Deutschland bilden Ausnahmen, weil dort 
Bemessungsgrenzen für den Teil des anrechnungs-
fähigen Verdiensts gelten, bei dem Anspruch auf Steuer-
vergünstigungen besteht. Die Bemessungsgrenze liegt in 
Deutschland bei 156% des Durchschnittsverdiensts. 

Wichtigste Ergebnisse

Private Rentenversicherungen spielen in rund der Hälfte der OECD-Länder eine wichtige Rolle. In gesetzlich 
vorgeschriebenen Systemen beläuft sich die Bruttoersatzquote für einen Durchschnittsverdiener bei alleiniger 
Berücksichtigung der staatlichen Rentenversicherung im OECD-Durchschnitt auf 41%, im Vergleich zu 53%, wenn 
private Altersvorsorgesysteme einbezogen werden. Bei Hinzurechnung der freiwilligen privaten Altersvorsorge erhöht 
sich der OECD-Durchschnitt auf 59%. In den acht OECD-Ländern, in denen freiwillige private Altersvorsorgesysteme 
weitverbreitet sind, beträgt die durchschnittliche Ersatzquote für einen Durchschnittsverdiener, der freiwillig Beiträge 
entrichtet, 63%, im Vergleich zu 37%, wenn nur die gesetzlich vorgeschriebenen Systeme berücksichtigt werden.

BRUTTOERSATZQUOTEN: ÖFFENTLICHE IM VERGLEICH ZU PRIVATEN,  
GESETZLICH VORGESCHRIEBENE IM VERGLEICH ZU FREIWILLIGEN SYSTEMEN



4. RENTENANSPRÜCHE

115RENTEN AUF EINEN BLICK 2017: OECD- UND G20-LÄNDER – INDIKATOREN © OECD 2018

4.5  Bruttoersatzquoten in den gesetzlich vorgeschriebenen öffentlichen, den gesetzlich 
vorgeschriebenen privaten und den freiwilligen privaten Altersvorsorgesystemen

In Prozent des individuellen Arbeitsentgelts

 
Gesetzlich vorgeschrieben 

öffentlich
Gesetzlich vorgeschrieben 

privat (DB und DC)
Gesetzlich vorgeschrieben 

insgesamt
Freiwillig 

(DB und DC)
Insgesamt  

einschl. freiwillig

 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5 0.5 1 1.5

Australien 50.7 0.1 0.0 32.1 32.1 32.1 82.8 32.2 32.1    82.8 32.2 32.1
Österreich 78.4 78.4 78.4    78.4 78.4 78.4    78.4 78.4 78.4
Belgien 47.7 46.7 36.4    47.7 46.7 36.4 14.2 14.2 11.1 61.8 60.8 47.5
Kanada 54.1 41.0 28.5    54.1 41.0 28.5 34.2 34.2 44.2 82.9 75.2 72.6
Chile 5.8 0.0 0.0 33.4 33.5 33.6 39.1 33.5 33.6    39.1 33.5 33.6
Tschech. Rep. 74.1 45.8 36.4    74.1 45.8 36.4    74.1 45.8 36.4
Dänemark 45.9 14.8 9.9 77.6 71.6 69.6 123.4 86.4 79.5    123.4 86.4 79.5
Estland 41.4 29.1 25.0 20.6 20.6 20.6 62.0 49.7 45.6    62.0 49.7 45.6
Finnland 56.6 56.6 56.6    56.6 56.6 56.6    56.6 56.6 56.6
Frankreich 60.5 60.5 54.8    60.5 60.5 54.8    60.5 60.5 54.8
Deutschland 38.2 38.2 38.2    38.2 38.2 38.2 12.7 12.7 12.7 50.9 50.9 50.9
Griechenland 67.4 53.7 49.2    67.4 53.7 49.2    67.4 53.7 49.2
Ungarn 58.7 58.7 58.7    58.7 58.7 58.7    58.7 58.7 58.7
Island 11.8 3.2 2.1 65.8 65.8 65.8 77.6 69.0 67.9    77.6 69.0 67.9
Irland 68.2 34.1 22.7    68.2 34.1 22.7 38.0 38.0 38.0 106.2 72.1 60.7
Israel 38.7 19.4 12.9 60.7 48.5 32.3 99.4 67.8 45.2    99.4 67.8 45.2
Italien 83.1 83.1 83.1    83.1 83.1 83.1    83.1 83.1 83.1
Japan 47.8 34.6 30.2    47.8 34.6 30.2 23.1 23.1 23.1 71.0 57.7 53.3
Korea 58.5 39.3 28.7    58.5 39.3 28.7    58.5 39.3 28.7
Lettland 47.5 47.5 47.5    47.5 47.5 47.5    47.5 47.5 47.5
Luxemburg 89.5 76.7 72.5    89.5 76.7 72.5    89.5 76.7 72.5
Mexiko 12.2 4.0 2.7 22.4 22.4 22.4 34.7 26.4 25.1    34.7 26.4 25.1
Niederlande 57.4 28.7 19.1 40.7 68.2 77.3 98.1 96.9 96.5    98.1 96.9 96.5
Neuseeland 80.0 40.0 26.7    80.0 40.0 26.7 18.8 18.8 18.8 98.8 58.8 45.4
Norwegen 58.8 39.2 30.2 4.8 5.9 6.3 63.6 45.1 36.5    63.6 45.1 36.5
Polen 31.6 31.6 31.6    31.6 31.6 31.6    31.6 31.6 31.6
Portugal 75.5 74.0 72.6    75.5 74.0 72.6    75.5 74.0 72.6
Slowak. Rep. 47.5 39.6 37.4 24.8 24.8 24.8 72.3 64.3 62.2    72.3 64.3 62.2
Slowenien 44.0 38.1 36.3    44.0 38.1 36.3    44.0 38.1 36.3
Spanien 72.3 72.3 72.3    72.3 72.3 72.3    72.3 72.3 72.3
Schweden 36.6 36.6 27.6 19.2 19.2 36.9 55.8 55.8 64.5    55.8 55.8 64.5
Schweiz 36.7 24.2 16.5 19.2 17.9 12.0 56.0 42.1 28.5    56.0 42.1 28.5
Türkei 69.9 69.9 69.9    69.9 69.9 69.9    69.9 69.9 69.9
Ver. Königreich 44.3 22.1 14.8    44.3 22.1 14.8 30.0 30.0 30.0 74.3 52.2 44.8
Ver. Staaten 48.3 38.3 31.7    48.3 38.3 31.7 33.0 33.0 33.0 81.3 71.3 64.7
OECD 52.6 40.6 36.0    64.6 52.9 48.4    70.3 58.7 54.4

Argentinien 81.7 71.6 68.2    81.7 71.6 68.2    81.7 71.6 68.2
Brasilien 85.0 69.5 69.5    85.0 69.5 69.5    85.0 69.5 69.5
China 96.0 76.0 69.4    96.0 76.0 69.4    96.0 76.0 69.4
Indien 87.4 87.4 87.4    87.4 87.4 87.4    87.4 87.4 87.4
Indonesien 34.3 34.3 34.3 27.9 27.9 27.9 62.1 62.1 62.1    62.1 62.1 62.1
Russ. Föderation 28.2 15.8 11.2 18.0 18.0 18.0 46.1 33.7 29.1    46.1 33.7 29.1
Saudi-Arabien 59.6 59.6 59.6    59.6 59.6 59.6    59.6 59.6 59.6
Südafrika 0.0 0.0 0.0    0.0 0.0 0.0 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8
EU28 54.9 45.9 42.2    69.6 58.3 54.5    73.0 61.7 57.8

Anmerkung: DB = leistungsbezogen; DC = beitragsbezogen.
Quelle: OECD-Rentenmodelle.
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